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Wenn es so ist, dann brauchst du die zumindest nur die ersten 5 Jahre. Danach nicht mehr, es
sei denn, das Geld reicht dir nicht.
Die 1400 Euro gibts nur, wenn du dienstunfähig geschrieben wirst (meine ich). Zumindest hat
mir mein Versicherungsmakler sowas erzählt. Ich habe mich da vielleicht etwas
missverständlich ausgedrückt. Ich werde mich nochmal genau nach der gesetzlichen Grundlage
erkundigen und die dann nochmal hier posten.
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